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in der Verhandlung zur Sprache kommenden Tatsachen und Umstände 
zur Pflicht machen. Der Beschluß ist in das Sitzungsprotokoll aufzuneh
men.

§813

Beschränkter Zutritt
Der Zutritt zur öffentlichen Verhandlung kann Minderjährigen und 

solchen Personen versagt werden, die in einer der Würde des Gerichts 
nicht entsprechenden Weise erscheinen.

§214

Ununterbrochene Anwesenheit
(1) Die Hauptverhandlung findet in ununterbrochener Anwesenheit 

der zur Urteilsfindung berufenen Richter und eines Protokollführers statt.
(2) Bei Verhandlungen von längerer Dauer kann der Vorsitzende die 

Hinzuziehung von Ergänzungsrichtern anordnen, die der Verhandlung 
beizuwohnen und im Falle der Verhinderung eines Richters für ihn ein
zutreten haben.

(3) Der Staatsanwalt soll an der Hauptverhandlung teilnehmen. Bei 
einer Hauptverhandlung gegen einen Jugendlichen und auf Verlangen 
des Gerichts hat er teilzunehmen. Das Verlangen muß spätestens mit der 
Ladung zum Termin ausgesprochen werden.

§215

Mehrere Staatsanwälte und Verteidiger
In der Hauptverhandlung können mehrere Staatsanwälte und mehrere 

Verteidiger mitwirken. Das gleiche gilt für die Teilnahme gesellschaft
licher Ankläger und gesellschaftlicher Verteidiger.

§216

Anwesenheitspflicht
(1) Der Angeklagte darf sich aus der Verhandlung nicht entfernen. 

Der Vorsitzende kann die geeigneten Maßregeln treffen, um die Ent
fernung zu verhindern; er kann den Angeklagten insbesondere während 
einer Unterbrechung der Verhandlung in Gewahrsam halten lassen.

(2) In Fällen der notwendigen Verteidigung (§§ 63, 72) darf sich' der 
Verteidiger nur mit Zustimmung des Gerichts und wenn seine Vertretung 
gewährleistet ist, aus der Hauptverhandlung entfernen.

(3) Entfernt sich der Angeklagte oder bleibt er bei der Fortsetzung 
einer unterbrochenen Hauptverhandlung aus, kann diese in seiner Ab
wesenheit zu Ende geführt werden, wenn er schon zur Person und zur 
Sache vernommen war und das Gericht seine Anwesenheit nicht für er
forderlich hält.
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